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Grundlagen der Leistungsbewertung im Fach Physik in der Sekundarstufe I 
 

Die rechtlich verbindlichen Hinweise zur Leistungsbewertung sowie zu Verfahrensvorschriften sind im Schulgesetz § 48 (1) (2) sowie in 

der APO –SI § 6 (1) (2) dargestellt.  

Die Fachkonferenz legt nach § 70 (4) SchG Grundsätze zu Verfahren und Kriterien der Leistungsbewertung fest. Sie orientiert sich dabei 

an den im Lehrplan ausgewiesenen Kompetenzen.  

Kompetenzerwartungen und Kriterien der Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechti-

gen im Voraus transparent gemacht.  

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen (s. Anstaltslehrplan). Den 

Schülerinnen und Schülern wird im Unterricht hinreichend Gelegenheit gegeben, diese Kompetenzen in den bis zur Leistungsüberprüfung 

angestrebten Ausprägungsgraden zu erwerben. 

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sind, Schülerinnen 

und Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt  und 

in wechselnden Kontexten anzuwenden.  

Für Lehrerinnen und Lehrer können die Ergebnisse von Lernerfolgsüberprüfungen Anlass sein, die Zielsetzungen und die Methoden ihres 

Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler sollen sie eine Rückmeldung über den aktuellen 

Lernstand sowie eine Hilfe für weiteres Lernen darstellen.  

St.-Ursula-Gymnasium 
 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendorn 
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Der Unterricht und die Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so angelegt, dass sie den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle 

Lernentwicklung ermöglichen. Die Beurteilung von Leistungen kann mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und individuellen 

Hinweisen für das Weiterlernen verbunden sein. Bereits erreichte Kompetenzen werden herausgestellt und die Lernenden zum Weiterler-

nen ermutigt. Dazu gehören auch Hinweise zu Erfolg versprechenden individuellen Lernstrategien. Den Eltern werden Wege aufgezeigt, 

wie sie das Lernen ihrer Kinder unterstützen können (Elternsprechtag, individuelle Gespräche nach Vereinbarung, Gutachten bei Minder-

leistungen zu den Zeugnissen).  

Im Sinne der Orientierung an Standards werden in der Regel alle im Anstaltslehrplan für die entsprechende Jahrgangsstufe ausgewiesenen 

Bereiche der prozessbezogenen und konzeptbezogenen Kompetenzen bei der Leistungsbewertung angemessen berücksicht. Dabei kommt 

dem Bereich der prozessbezogenen Kompetenzen der gleiche Stellenwert zu wie den konzeptbezogenen Kompetenzen.  

Die Entwicklung von prozess- und konzeptbezogenen Kompetenzen lässt sich durch genaue Beobachtung von Schülerhandlungen fest-

stellen. Die Beobachtungen erfassen die Qualität, Häufigkeit und Kontinuität der Beiträge, die die Schülerinnen und Schüler im Unter-

richt einbringen. Diese Beiträge umfassen unterschiedliche mündliche, schriftliche und praktische Formen in enger Bindung an die Auf-

gabenstellung und das Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit. Gemeinsam ist diesen Formen, dass sie in der Regel einen län-

geren, abgegrenzten, zusammenhängenden Unterrichtsbeitrag einer einzelnen Schülerin, eines einzelnen Schülers bzw. einer Gruppe von 

Schülerinnen und Schülern darstellen.  

Zu solchen Unterrichtsbeiträgen zählen beispielsweise:  

 mündliche Beiträge wie Hypothesenbildung, Lösungsvorschläge, Darstellen von Zusammenhängen und Bewerten von Er-

gebnissen,  

 qualitatives und quantitatives Beschreiben von Sachverhalten, auch in mathematisch-symbolischer Form,  

 Analyse und Interpretation von Texten, Graphiken oder Diagrammen,  

 selbstständige Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten,  

 Erstellung von Produkten wie Dokumentationen zu Aufgaben, Untersuchungen und Experimenten, Protokolle, Präsenta-

tionen, Lernplakate, Modelle,  

 Erstellung und Präsentation von Referaten,  

 Führung eines Heftes, Lerntagebuchs oder Portfolios,  

 Beiträge zur gemeinsamen Gruppenarbeit,  

 schriftliche Überprüfungen.  

Das Anfertigen von Hausaufgaben gehört nach § 42 (3) SchG zu den Pflichten der Schülerinnen und Schüler. Ein Verstoß gegen diese 

Verpflichtung wird im Rahmen der Noten zum Arbeitsverhalten berücksichtigt. Unterrichtsbeiträge auf der Basis der Hausaufgaben kön-

nen zur Leistungsbewertung herangezogen werden.  
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Am Ende eines jeden Schulhalbjahres erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Zeugnisnote gemäß § 48 SchG, die Auskunft darüber 

gibt, inwieweit ihre Leistungen im Halbjahr den im Unterricht gestellten Anforderungen entsprochen haben. In die Note gehen alle im 

Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen ein.  

Bei der Gewichtung der verschiedenen von Schülern erbrachten Leistungen werden grundsätzlich weder schriftliche noch münd-

liche bevorzugt. Entscheidend für die Wertung ist vielmehr deren Substanz. Die Wertung erfolgt vor dem Hintergrund, dass am 

Ende der Sekundarstufe I die Grundlage für den Übergang in die Gymnasiale Oberstufe sichergestellt sein muss. Die Schülerin-

nen und Schüler müssen in der Lage sein, Problemstellungen mit hohem Komplexitäts- und Vernetzungsgrad fachlich sachge-

recht zu bearbeiten (vgl. Kernlehrplan Physik, Kapitel 2, Absatz 2). Dabei werden sowohl die konzeptbezogenen wie auch die 

prozessbezogenen Kompetenzen berücksichtigt. 

 

Dieses Leistungsbewertungskonzept wird regelmäßig evaluiert und ggf. überarbeitet. 

 

 


